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Unser Gemeinsames Ziel



Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz (Jugendschutzverordnung, ArGV 5)
vom Juli 2015

Artikel 4
 1 Jugendliche dürfen nicht für gefährliche Arbeiten beschäftigt werden.
 2 Als gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, 

unter denen sie verrichtet werden, die Gesundheit, die Ausbildung und die Sicherheit der 
Jugendlichen sowie deren physische und psychische Entwicklung beeinträchtigen können.

 3 Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) legt fest, 
welche Arbeiten nach der Erfahrung und dem Stand der Technik als gefährlich gelten. Es 
berücksichtigt dabei, dass bei Jugendlichen mangels Erfahrung oder Ausbildung das 
Bewusstsein für Gefahren und die Fähigkeit, sich vor ihnen zu schützen, im Vergleich zu 
Erwachsenen weniger ausgeprägt sind.

 4 Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) kann mit 
Zustimmung des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) für Jugendliche ab 15 Jahren in 
den Bildungsverordnungen Ausnahmen vorsehen, sofern dies für das Erreichen der Ziele 
der beruflichen Grundbildung oder von behördlich anerkannten Kursen unentbehrlich ist. 
…

Grundlagen Jugendschutz in der Ausbildung



Bildungsverordnung Recyclistin/Recyclist EFZ Art. 7

3 In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1 ArGV 5 können die Lernenden 
entsprechend ihrem Ausbildungsstand für die nachfolgend aufgeführten 
Arbeiten herangezogen werden: 

a. Arbeiten mit Maschinen, Ausrüstungen oder Werkzeugen, die mit Unfallgefahren 
verbunden sind und von denen anzunehmen ist, dass Jugendliche sie wegen 
mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder wegen mangelnder Erfahrung oder 
Ausbildung nicht erkennen oder nicht abwenden können(Artikel 1 Bst. g. der 
Verordnung des EVD über gefährliche Arbeiten für Jugendliche vom 4. Dezember 
2007); 

b. Arbeiten, bei denen eine erhebliche Brand-, Explosions-, Unfall-, Erkrankungs- oder 
Vergiftungsgefahr besteht (Artikel 1 Bst. h. der Verordnung des EVD über 
gefährliche Arbeiten für Jugendliche vom 4. Dezember 2007). 

4 Voraussetzung ist eine den erhöhten Gefährdungen angepasste verstärkte 
Ausbildung, Anleitung und Überwachung; diese werden in Leistungszielen zu 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Bildungsplan festgelegt. 

Grundlagen Jugendschutz in der Ausbildung



Umsetzungshilfe Jugendschutz in der Ausbildung



Umsetzungshilfe Jugendschutz in der Ausbildung



Begleitende Massnahmen im Betrieb



Begleitende Massnahmen im Betrieb



Begleitende Massnahmen im Betrieb

Gefährliche Arbeiten gem. Handlungskompetenzen

1. Manipulieren von und Kontakte mit Wert- und Gefahrenstoffen im 

gesamten Recycling-Prozess

2. Abladen, Transportieren, Lagern und Verladen von Wertstoffen

3. Sortieren und Aufbereiten von Werkstoffen mit Maschinen und 

Werkzeugen

4. Unterhalt und Reparaturen der eingesetzten Maschinen und 

Werkzeuge

5. Demontagearbeiten im Rückbau



Begleitende Massnahmen im Betrieb



Begleitende Massnahmen im Betrieb



Vorgehen betr. Ausbildung Jugendschutz

1. Relevante Positionen ermitteln
2. STOP-Konzept überprüfen => Gefahrenbeurteilung
3. Checklisten SUVA 
4. Planung der Ausbildung; wann wird was ausgebildet

 Inhalt (was?)
 Wer (verantwortliche Personen)
 Wann (Zeitpunkt?)
 Dokumentation (wie?)

5. Schulung
6. Dokumentation
7. Überprüfung



Relevante Positionen ermitteln

vereinzelte Betriebe
alle Betriebe



S = Substitution (Ersetzen) von gefährlichen Stoffen oder Verfahren
T = technische Massnahmen
O = organisatorische Massnahmen
P = persönliche Schutzmassnahmen 

Umgang mit Gefahren - STOP-Prinzip

S T O P



Beispiel: 

4c / Arbeiten die mit gehörgefährdendem Lärm verbunden sind

Substitution: Maschine ersetzen oder Arbeit auslagern
Technische Massnahmen: Maschine umbauen z.B.: Lärmschutzhaube
Organisatorische Massnahmen: Die Arbeitszeit an der Maschine reduzieren
Persönliche Schutzmassnahme: Immer Gehörschutz tragen

Umgang mit Gefahren - STOP-Prinzip

S T O P



Beispiel: 

4c / Arbeiten die mit gehörgefährdendem Lärm verbunden sind

SUVA-Checkliste 67009

Checkliste SUVA



SUVA-Checkliste 67009

Umgang mit Gefahren - STOP-Prinzip



SUVA-Checkliste 67009

Umgang mit Gefahren - STOP-Prinzip



Vorgehen betr. Ausbildung Jugendschutz

1. Relevante Positionen ermitteln
2. STOP-Konzept überprüfen => Gefahrenbeurteilung
3. Checklisten SUVA 
4. Planung der Ausbildung; wann wird was ausgebildet

 Inhalt (was?)
 Wer (verantwortliche Personen)
 Wann (Zeitpunkt?)
 Dokumentation (wie?)

5. Schulung
6. Dokumentation
7. Überprüfung



Begleitende Massnahmen im Betrieb



Bei Lehrvertragsunterzeichnung
 Information der Eltern vor Abschluss des Lehrvertrages, dass der Lernende im Betrieb 

gefährliche Arbeiten gemäss Ausbildungsstand leisten muss

Grundinformation über 
 Gefahren am Arbeitsplatz
 Gefahrstoffe
 Ergonomie am Arbeitsplatz
 Gesetzliche und betriebliche Sicherheitsvorschriften
 Notfallorganisation

Anleitungen zu
 sicherem Verhalten (Sicherheitsmassnahmen, Schutzvorrichtungen und -massnahmen, 

PSA)
 Identifikation und sicherer Umgang mit Gefahrstoffen, (Schutzmassnahmen, PSA)
 Vorgaben zum Verhalten beim Auftreten nicht bekannter Gefahrstoffe oder neuer 

Situationen.

Anleitung der Lernenden – bei Lehrantritt



SUVA-Unterlagen zur Unterstützung



Begleitende Massnahmen im Betrieb
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Begleitende Massnahmen im Betrieb



Planung der Ausbildung

4c

8b

8c

Schulung Massnahmen Jugendschutz



Dokumentation – Eintrag im Bildungsbericht

Einführung in Jugendschutzmassnahmen betr. Maschinenunterhalt ist erfolgt



Beispiel Unterweisungsprotokoll

Dokumentation



Beispiel Unterweisungsprotokoll

Dokumentation



 Situativ zeitgerechtes und gezieltes Anleiten bei erstmaliger Ausführung jeder 
Arbeit/Tätigkeit im Recyclingprozess (Informieren, Vorzeigen und Instruieren).

 Laufende Aufsicht im Betriebsalltag mit Korrektur und nach Bedarf Nachinstruktion.
 Schriftlicher Nachweis der Instruktionen für alle gefährlichen Arbeiten (Gefahren, 

Schutzeinrichtungen und -massnahmen, PSA). 
 Bei allen Arbeiten als Berufsbildner mit dem guten Beispiel vorangehen.
 Gefahrstoffe (6a1, 6a2, 6a3, 6a6): spezifische Anleitung und ständige Überwachung 

Überprüfen - Anleitung der Lernenden –
während der gesamten Lehrzeit



Fragen/Diskussion


